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Entwurf eines Gesetzes zur Regelung des Geschäftswertes bei land- oder 
forstwirtschaftlichen Betriebsübergaben 

A. Zielsetzung 

Bei der Bewertung des land- und forstwirtschaftlichen Grundbesit-
zes zur Berechnung der Gerichts- und Notargebühren nach § 19 
der Kostenordnung (KostG) hat sich eine unterschiedliche Kosten-
praxis mit der Folge stark voneinander abweichender Gebühren-
belastungen der Kostenschuldner entwickelt. Diese unterschiedli-
che Rechtsanwendung beruht auf der unbestimmten Fassung des 
§ 19 Abs. 2 Satz 1 KostO und wirkt sich im besonderen Maße aus, 
wenn bei Hofübergabeverträgen der ganze land- oder forstwirt-
schaftliche Betrieb zu bewerten ist. Wird dabei der land- oder forst-
wirtschaftliche Betrieb nach den Verkaufswerten der einzelnen 
Grundstücke bewertet, so entstehen hohe Gerichts- und Notarko-
sten, die die rechtzeitige Betriebsübergabe auf die nachfolgende 
Generation erschweren. Eine bundesweit einheitlich zu handha-
bende und die Belange der Landwirtschaft berücksichtigende Ge-
bührenvorschrift für Hofübergaben muß erlassen werden. 

B. Lösung 

Durch Einfügung eines neuen Absatzes 4 in § 19 KostO soll für die 
land- oder forstwirtschaftlichen Betriebsübergaben eine Sonderre-
gelung geschaffen werden. Danach soll für Geschäfte, welche die 
Fortführung eines land- oder forstwirtschaftlichen Bet riebes mit 
Hofstelle betreffen, insbesondere die ausdrücklich angeführten 
Übergabeverträge, Verfügungen von Todes wegen und Erb- oder 
Gesamtgutsauseinandersetzungen, die Bewertung des land- oder 
forstwirtschaftlichen Vermögens nach dem Vierfachen des letzten 
Einheitswertes erfolgen. 



Drucksache 11/2343 	Deutscher Bundestag — 11. Wahlperiode 

C. Alternativen 

keine 

D. Kosten 

Die Neuregelung wird zu einer Verringerung der Gebührenein-
nahmen der Länder und Notare führen. Eine nähere Schätzung der 
Mindereinnahmen ist nicht möglich, da die Auswirkungen des 
Gesetzes von der jeweiligen örtlichen Kostenpraxis abhängig sind. 
Die Mindereinnahmen werden jedoch wegen der Begrenzung des 
Gesetzes auf die land- oder forstwirtschaftlichen Betriebsüberga-
ben im Gesamtaufkommen nicht ins Gewicht fallen. 



Bundesrepublik Deutschland 
Der Bundeskanzler 

121 (131) — 446 03 — Be 2/88 
Bonn, den 19. Mai 1988 
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An den Herrn 
Präsidenten des Deutschen Bundestages 

Hiermit übersende ich gemäß Artikel 76 Abs. 3 des Grundgesetzes den vom Bun-
desrat in seiner 587. Sitzung am 18. März 1988 beschlossenen Entwurf eines Geset-
zes zur Regelung des Geschäftswertes bei land- oder forstwirtschaftlichen Bet riebs-
übergaben mit Begründung (Anlage 1) und Vorblatt. 

Ich bitte, die Beschlußfassung des Deutschen Bundestages herbeizuführen. 

Federführend ist der Bundesminister der Justiz. 

Die Auffassung der Bundesregierung zu dem Gesetzentwurf ist in der als Anlage 2 
beigefügten Stellungnahme dargelegt. 

Kohl 
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Anlage 1 

Entwurf eines Gesetzes zur Regelung des Geschäftswertes bei land- oder 
forstwirtschaftlichen Betriebsübergaben 

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlos-
sen: 

Artikel 1 

Änderung der Kostenordnung 

Die Kostenordnung in der im Bundesgesetzblatt 
Teil III, Gliederungsnummer 361-1, veröffentlichten 
bereinigten Fassung, zuletzt geändert durch . . ., wird 
wie folgt geändert: 

1. In § 19 wird folgender Absatz 4 angefügt: 

„(4) Bei einem Geschäft, das die Überlassung 
eines land- oder forstwirtschaftlichen Bet riebes mit 
Hofstelle durch Übergabevertrag, Erbvertrag oder 
Testament, Erb- oder Gesamtgutsauseinanderset-
zung oder die Fortführung des Betriebes in sonsti-
ger Weise einschließlich der Abfindung weichen-
der Erben bet rifft, ist das land- und forstwirtschaft-
liche Vermögen im Sinne des Bewertungsgesetzes 
mit dem Vierfachen des letzten Einheitswertes, der 
zur Zeit der Fälligkeit der Gebühr bereits festge-
stellt ist, zu bewerten; Absatz 2 Satz 2 und 3 und 
Absatz 3 gelten entsprechend." 

2. § 107 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 Satz 1 wird der Punkt am Ende 
durch einen Strichpunkt ersetzt und folgender 
Halbsatz angefügt: 

„bei einem zum Nachlaß gehörenden land- oder 
forstwirtschaftlichen Betrieb mit Hofstelle findet 
§ 19 Abs. 4 Anwendung." 

b) In Absatz 3 Satz 1 wird der Punkt am Ende 
durch einen Strichpunkt ersetzt und folgender 
Halbsatz angefügt: 

„bei einem zum Nachlaß gehörenden land- oder 
forstwirtschaftlichen Bet rieb mit Hofstelle findet 
§ 19 Abs. 4 Anwendung." 

Artikel 2 

Änderung der Verfahrensordnung für Höfesachen 

In § 20 Satz 2 der Verfahrensordnung für Höfesa-
chen in der Fassung des Artikels 2 des Zweiten Geset-
zes zur Änderung der Höfeordnung vom 29. März 
1976 (BGBl. I S. 881; 1977 S. 288), geändert durch Ar-
tikel 4 Nr. 5 des Gesetzes zur Neuordnung des land-
wirtschaftlichen Pachtrechts vom 8. November 1985 
(BGBl. I S. 2065), wird die Angabe „§ 19 Abs. 2 und 3" 
durch die Angabe „ § 19 Abs. 4 " ersetzt. 

Artikel 3 

Berlin-Klausel 

Dieses Gesetz gilt nach Maßgabe des § 13 Abs. 1 
des Dritten Überleitungsgesetzes auch im Land Ber-
lin. 

Artikel 4 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am ... in Kraft. 
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Begründung 

A. Allgemeines 

I. 

Die Gebühren der Kostenordnung (KostG) werden 
nach dem Geschäftswert berechnet (§ 18 KostG). 
Nach § 19 Abs. 1 KostO ist für den Wert einer Sache 
der gemeine Wert maßgebend. Grundstücke sind 
nach § 19 Abs. 2 Satz 1 KostO mit dem letzten Ein-
heitswert zu bewerten, sofern sich nicht aus dem In-
halt des Geschäfts, den Angaben der Beteiligten, 
Grundstücksbelastungen, amtlich bekannten oder 
aus den • Grundakten ersichtlichen Tatsachen oder 
Vergleichswerten oder aus sonstigen ausreichenden 
Anhaltspunkten ein höherer Wert ergibt; von einer 
Beweisaufnahme zur Feststellung eines höheren 
Wertes soll abgesehen werden. § 19 Abs. 2 Satz 1 
KostO gilt für jeglichen Grundbesitz, also auch für 
land- und forstwirtschaftliche Grundstücke eines 
Hofes. 

Die geltende Fassung des § 19 Abs. 2 Satz 1 KostO 
beruht auf dem Gesetz zur Änderung von Vorschriften 
des Justizkostenrechts vom 28. Dezember 1968 
(BGBl. I S. 1458). Nach dem zuvor geltenden Recht 
wurde bei unentgeltlichen Grundstücksgeschäften 
regelmäßig der Geschäftswert nach dem letzten Ein-
heitswert berechnet. Erklärtes Ziel des Gesetzes war 
es, den Geschäftswert bei Grundstücksgeschäften 
stärker dem wirklichen Wert des Geschäftsgegen-
standes anzunähern und Verzerrungen des Ge-
schäftswertes, die durch zu niedrige Einheitswerte 
entstehen, zu beseitigen (BT-Drucksache V/2738 
S. 4 ff.). 

II. 

Der Entwurf sieht durch Einfügung eines neuen Ab-
satzes 4 in § 19 KostO eine Sonderregelung für die 
Bewertung eines Hofes vor, nämlich 

— die Bewertung nach dem Vierfachen des steuer-
rechtlichen Einheitswertes 

— für Geschäfte, welche die Fortführung eines land-  
oder forstwirtschaftlichen Betriebes mit Hofstelle 
betreffen, insbesondere also die ausdrücklich an-
geführten Hofübergabeverträge, Verfügungen 
von Todes wegen und Erb- oder Gesamtgutsaus-
einandersetzungen. 

Änderungen in § 107 Abs. 2 und 3 KostO und in § 20 
der Verfahrensordnung für Höfesachen (HöfeVfO) 
stellen die Anwendung des § 19 Abs. 4 KostO bei der 
Erteilung eines Erbscheins und in Höfesachen si-
cher. 

Für diese Lösung sprechen folgende Gründe: 

1. Nach Inkrafttreten des Gesetzes zur Änderung von 
Vorschriften des Justizkostenrechts vom 28. De-
zember 1968 zeigte sich in einer Vielzahl von Ent-
scheidungen der Oberlandesgerichte alsbald, daß 
§ 19 Abs. 1 Satz 1 KostO von Gerichten und Nota-
ren sehr verschieden mit der Folge stark unter-
schiedlicher Kostenbelastungen ausgelegt wird. 
Diese unterschiedliche Rechtsanwendung wirkt 
sich in besonderem Maße bei der Bewertung des 
land- und forstwirtschaftlichen Grundbesitzes ei-
nes ganzen Hofes aus. 

Ein Teil der Rechtsprechung sieht den steuerrecht-
lichen Wert des § 55 Abs. 2 des Einkommensteuer-
gesetzes, der vor allem anhand der im Liegen-
schaftsregister ausgewiesenen Ertragsmeßzahlen 
errechnet wird, als ausreichenden Anhaltspunkt 
für einen den Einheitswert übersteigenden Wert 
des land- und forstwirtschaftlichen Grundbesitzes 
eines Hofes an (OLG Celle, JurBüro 1982, S. 897; 
OLG Hamm, AgrarR 1985, S. 355; OLG Braun-
schweig, NdsRpfl 1987, S. 153), wobei die Frage 
unterschiedlich beantwortet wird, ob der Wert der 
Wohn- und Wirtschaftsgebäude des Hofes hinzu-
zurechnen oder wegzulassen ist. In anderen ge-
richtlichen Entscheidungen wird § 55 Abs. 2 des 
Einkommensteuergesetzes als Ausgangspunkt 
überhaupt für ungeeignet (OLG Oldenburg, Rpfl 
1981, S. 324; OLG Braunschweig, Rpfl 1983, S. 107, 
OLG Köln, Rpfl 1986, S. 74) oder jedenfalls dann für 
ungeeignet angesehen, wenn zuverlässigere An-
haltspunkte vorliegen (OLG Stuttgart, Die Justiz 
1987, S. 153). Die Bewertung eines Hofes erfolgt 
dann teilweise unter Zusammenrechnung der an-
hand von Brandversicherungswerten ermittelten 
Gebäudewerte und der Bodenwerte, die mit Hilfe 
der Bodenrichtwerte (§ 196 des Baugesetzbuches) 
oder der von Bürgermeisterämtern mitgeteilten 
Vergleichswerte festgestellt werden (OLG Karls-
ruhe, Die Justiz 1975, S. 392; OLG Stuttgart, Die 
Justiz 1987, S. 153); teilweise werden die Wertaus-
künfte der zuständigen Landwirtschaftskammer 
als ausreichende Anhaltspunkte für die Geschäfts-
wertberechnung angesehen (OLG Köln, Rpfl 1986, 
S. 74; ablehnend OLG Schleswig, AgrarR 1984, 
S. 116); zum Teil wird, weil die angeführten Um-
stände als nicht ausreichend konkret beurteilt wer-
den, dem Geschäftswert der Einheitswert des 
Hofes zugrunde gelegt (OLG Oldenburg, Rpfl 1981, 
S. 324). 

2. Diese uneinheitliche Rechtsprechung der Ober-
landesgerichte, die hier in letzter Instanz entschei-
den, kann nicht mehr länger hingenommen wer-
den. Ein Gutachten von Professor Dr. Kreuzer über 
die Belastung der Hofübergabe durch Notariats-
und Grundbuchkosten (AgrarR November 1987) 
kommt zu dem Ergebnis, daß § 19 Abs. 2 KostO in 
seiner gegenwärtigen Fassung untauglich ist, eine 
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bundesweit einheitliche Kostenbelastung sicher-
zustellen. Es handelt sich nach dem Gutachten 
nicht um geringfügige und deshalb zu vernachläs-
sigende, sondern um gravierende Unterschiede in 
der Geschäftswertfestsetzung und damit in der Be-
lastung für die Kostenschuldner. Die Schwan-
kungsbreite der Gebührenbelastung im Bundesge-
biet reicht bis zum Zwölffachen der Kosten je nach 
Berechnungsmethode. Aus der Sicht der Beteilig-
ten bestehen letztlich willkürliche Unterschiede, 
die sachlich nicht zu begründen sind und nicht 
mehr vermittelt werden können. Auch das Bundes-
verfassungsgericht hat in dem Beschluß vom 
26. Februar 1986 — 1 BvR 39/86 — (AgrarR 1986, 
S. 226) die gegenwärtige Rechtslage kritisiert und 
ausgeführt, Abhilfe könne nur der Gesetzgeber sel-
ber schaffen, indem er Bewertungsmaßstäbe setze, 
die einer richterlichen Auslegung weniger zugäng-
lich sind als die derzeitigen. 

Auf Antrag Baden-Württembergs haben die Justiz-
minister und -senatoren auf ihrer Konferenz am 
2. bis 4. Juni 1987 das Anliegen einstimmig unter-
stützt, durch Änderung des § 19 KostO eine ein-
heitlich anwendbare Gebührenregelung zu schaf-
fen, die zugleich für die Landwirtschaft eine ange-
messene Kostenentlastung bei Hofübergaben ge-
währleistet. Der Bundesminister der Justiz hat die 
Aufnahme dieses Anliegens in die von ihm für 
diese Legislaturperiode des Deutschen Bundesta-
ges geplante Kostenstrukturnovelle zugesagt. Ins-
besondere im Hinblick auf die Erkenntnisse, die 
das Gutachten von Professor Dr. Kreuzer über die 
gravierende Ungleichbehandlung der Kosten-
schuldner in verschiedenen Teilen der Bundesre-
publik gebracht hat, erscheint ein längeres Zuwar-
ten mit einer gesetzlichen Neuregelung nicht mehr 
vertretbar. Eine Vorabregelung, wie sie vorliegen-
der Entwurf anstrebt, ist auch im Hinblick auf die 
schwierige Lage der Landwirtschaft geboten. 

3. Die gravierende regionale Ungleichheit in der Ko-
stenbelastung von Hofübergaben soll dadurch be-
seitigt werden, daß der Geschäftswert bei der Hof-
nachfolgeregelung künftig nach dem (vierfachen) 
Einheitswert des land- oder forstwirtschaftlichen 
Betriebes mit Hofstelle zu bestimmen ist. 

Der Einheitswert wird nach gesetzlich festgeleg-
ten, bundesweit einheitlichen Grundsätzen festge-
setzt und ist für die Berechnung der Notar- und 
Gerichtsgebühren ohne Aufwand feststellbar. 
Durch die Anknüpfung am Einheitswert wird auch 
die Berechnung des Geschäftswerts für den Notar 
und das Grundbuchamt erheblich vereinfacht. 
Diese Vorteile haben andere Bewertungsmaßstäbe 
nicht. Das Reinertragsverfahren, wie es beispiels-
weise § 2049 BGB vorsieht und an das gedacht 
werden könnte, scheidet für die Geschäftswertbe-
rechnung aus, weil es einen unverhältnismäßigen 
Aufwand für Sachverständigengutachten zur Ko-
stenfeststellung mit sich brächte. Der von Gerich-
ten verschiedentlich herangezogene steuerrechtli-
che Wert des § 55 Abs. 2 des Einkommensteuerge-
setzes ist aus steuerpolitischen Gründen auf einen 
bestimmten Bewertungsstichtag, nämlich den 
1. Januar 1970, festgelegt, umfaßt nicht bebaute 

Grundstücke und trägt den wirtschaftlichen Verän-
derungen nicht Rechnung. Die Geschäftswertbe-
rechnung nach dem Verkehrswert führt zu sehr 
hohen Geschäftswerten bei Hofübergaben und er-
fordert in der Regel gleichfalls die Einholung eines 
Gutachtens. 

4. Für Geschäfte, welche die Fortführung eines land-  
oder forstwirtschaftlichen Bet riebes mit Hofstelle 
betreffen, soll als Geschäftswert das Vierfache des 
letzten Einheitswertes Grundlage der Gebühren-
berechnung sein. 

Auf diese Weise wird bei Hofnachfolgeregelungen 
eine übermäßige Belastung der Landwirtschaft mit 
Gerichts- und Notarkosten vermieden. Die Bewer-
tung eines Hofes nach den regional sehr unter-
schiedlichen, von der außerlandwirtschaftlichen 
Nachfrage stark beeinflußten Verkaufswerten 
führt zu außerordentlich hohen, mehr als das Zehn-
fache des Einheitswertes übersteigenden Ge-
schäftswerten. Eine solche Gebührenberechnung 
birgt die Gefahr, daß der Hofinhaber wegen der 
hohen Gebührenbelastung von einer rechtzeitigen 
Hofnachfolgeregelung absieht. Sie läßt zudem au-
ßer Betracht, daß die durch die Gesetzesänderung 
erfaßten Geschäfte keine Verwertungsgeschäfte 
sind; für die Beteiligten steht hierbei nicht der po-
tentielle Verkaufswert ihres Betriebes, sondern der 
Ertragsnutzen, der im Einheitswert des Hofes sei-
nen Ausdruck findet, im Vordergrund. 

Der Entwurf legt den vierfachen Einheitswert zu-
grunde. Dies entspricht dem Gedanken der Wert-
pauschalierung gleichartiger Geschäfte, wobei die 
individuelle Berechnungsgrundlage bereits im 
Einheitswert berücksichtigt ist. Der vierfache Ein-
heitswert erscheint als Gebührenbemessungs-
grundlage für die Notargebühren erforderlich, um 
sicherzustellen, daß die Notargebühren im allge-
meinen den Aufwand ausgleichen, der für den No-
tar entsteht und insbesondere mit der Beurkun-
dung eines Hofübergabevertrages verbunden ist. 

III. Verfassungsrechtliche Fragen 

Die vorgeschlagene Gesetzesänderung bedeutet eine 
gebührenrechtliche Sonderregelung für land- oder 
forstwirtschaftliche Bet riebe. Sie wird regional gegen-
über der bisherigen Praxis zu einer Verringerung der 
Gebühreneinnahmen der Notare führen. Die Vorlage 
ist deshalb an den Anforderungen der Artikel 3 und 12 
des Grundgesetzes zu messen. Hierzu ist folgendes 
festzustellen: 

Die vorgesehene gebührenrechtliche Erleichterung 
bei Geschäften, die die Überlassung eines land- oder 
forstwirtschaftlichen Bet riebes mit Hofstelle durch 
Übergabevertrag, Verfügung von Todes wegen, Erb-
oder Gesamtgutsauseinandersetzung oder in sonsti-
ger Weise die Fortführung des Bet riebes betreffen, 
fördert — wie ausgeführt — die frühzeitige Regelung 
der Hofnachfolge und dient der Erhaltung leistungs-
fähiger landwirtschaftlicher Betriebe, die vielfach seit 
Generationen in der Hand bäuerlicher Familien ge-
führt werden. Diese Sonderregelung rechtfertigt sich 
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gegenüber Übergaben gewerblicher Bet riebe aus der 
besonderen Situation der Landwirtschaft. Land- oder 
forstwirtschaftliche Betriebe weisen nach wie vor 
zahlreiche typische, sie von der gewerblichen Wirt-
schaft unterscheidende Eigenheiten auf. Sie sind be-
sonderen Produktionsbedingungen ausgesetzt, weil 
Grund und Boden nicht nur Standort, sondern maßge-
bender Produktionsfaktor sind (BVerfGE 67, S. 348, 
367 ff.). Die Erhaltung leistungsfähiger landwirt-
schaftlicher Familienbetriebe entspricht auch der in 
verschiedenen anderen gesetzlichen Regelungen um-
gesetzten agrarpolitischen Zielsetzung, z. B. in § 1376 
Abs. 4, § 2049 Abs. 1, § 2312 Abs. 1 BGB, § 12 HöfeO. 
Dieser gesetzgeberischen Zwecksetzung würde eine 
übermäßige, die Hofübergabe gefährdende Kosten-
belastung widersprechen. 

Die vorgesehene Gesetzesänderung wird sich mit re-
gional unterschiedlichem Gewicht auf das Gebühren-
aufkommen der Notare auswirken und ist nach der 
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts 
(BVerfGE 47, S. 285; 69, S. 373) als Berufsausübungs-
regelung zu beurteilen. Soweit sich aus der Neurege-
lung für die Notare gegenüber der jetzigen Rechtsan-
wendungspraxis Gebührenmindereinnahmen erge-
ben, erscheint dies nach Art und Ausmaß geeignet 
und erforderlich, um den mit der Gesetzesänderung 
erstrebten Zweck zu erreichen. Ein unzumutbares 
Opfer für die Notare ergibt sich hieraus nicht. Dem mit 
der notariellen Tätigkeit verbundenen Aufwand wird 
dadurch Rechnung getragen, daß bei den von der 
Gesetzesänderung erfaßten Geschäften der  land-  
oder forstwirtschaftliche Betrieb mit Hofstelle mit dem 
Vierfachen des Einheitswertes zu bewerten ist. Im 
übrigen ist die gesetzliche Neuregelung auf die Hof-
nachfolgeregelungen beschränkt und erfaßt grund-
sätzlich nicht die Veräußerung einzelner land- oder 
forstwirtschaftlicher Grundstücke. Die Auswirkungen 
der Gesetzesänderung auf das Gebührenaufkommen 
der Notare werden deshalb gering sein. 

B. Zu den einzelnen Vorschriften 

Artikel 1 

Zu Nummer 1 (§ 19 Abs. 4 KostO) 

1. Die Neuregelung knüpft an den Begriff des  land-  
oder forstwirtschaftlichen Betriebes an, der auch in 
anderen Gesetzen verwendet wird. Der Beg riff 
„Hof " , der auch in der Begründung als Kurzbe-
zeichnung der Umgangssprache verwendet wird, 
hat dagegen im Bundesgebiet keinen einheitlichen 
rechtlichen Anwendungsbereich. Zur Abgrenzung 
erschien es erforderlich, bei dem Betriebsbegriff 
eine Hofstelle ausdrücklich vorzusehen. Erfaßt 
werden sollen also Geschäfte über — in der Regel 
mehrere — zu einer Wirtschaftseinheit zusammen-
gefaßte Grundstücke, die land- oder forstwirt-
schaftlich genutzt und von einer Hofstelle aus be-
wirtschaftet werden. Die Hofstelle braucht nicht im 
räumlichen Zusammenhang mit den von ihr be-
wirtschafteten Grundstücken zu stehen, wenn nur 
von ihr aus die Bewirtschaftung des Betriebes erfol-
gen kann. Sie umfaßt die für die Bewirtschaftung 

bestimmten Wohn- und Wirtschaftsgebäude. Der 
land- oder forstwirtschaftliche Betrieb setzt eine 
auf eine gewisse Dauer angelegte Bet riebsführung 
oder zumindest Betriebsbereitschaft voraus, nicht 
aber eine bestimmte Betriebsgröße. Der Betrieb 
kann demnach auch nebenberuflich geführt wer-
den . Einzelne Grundstücke ohne Hofstelle sollen 
im Hinblick auf die agrarpolitische Zielsetzung des 
Entwurfs grundsätzlich nicht in den Anwendungs-
bereich des Gesetzes fallen. 

2. Die vorgeschlagene Fassung führt als typische 
Fälle, für die die Neuregelung gelten soll, die Über-
lassung eines land- oder forstwirtschaftlichen Be-
triebes mit Hofstelle durch Übergabevertrag, Erb-
vertrag oder Testament, Erb- oder Gesamtgutsaus-
einandersetzung ausdrücklich an. 

Nach rechtstatsächlichen Untersuchungen wird 
die Hofnachfolge ganz überwiegend durch Über-
gabevertrag vollzogen (vgl. Kreuzer/Hornstein, 
Vererbung landwirtschaftlicher Betriebe in Baden

-

Württemberg 1985, S. 24). Bei dem Übergabever-
trag handelt es sich um einen Vertrag, durch den 
das Eigentum an dem land- und forstwirtschaftli-
chen Grundbesitz des Hofes zu Lebzeiten im Hin-
blick auf die künftige Erbfolge übertragen wird 
und zwar meist von den Eltern auf eines der Kinder, 
wobei häufig der Übernehmer durch Altenteilslei-
stung den Lebensunterhalt des Übergebers absi-
chert. Mit dem Hofübergabevertrag sind meist wei-
tere ergänzende Rechtsgeschäfte verbunden, die 
ebenfalls die Fortführung des Hofes betreffen, etwa 
ein Erb- und Pflichtteilsverzicht; auch diese wer-
den dann von der Neuregelung in § 19 Abs. 4 
KostO erfaßt. Dies gilt auch für den zusammen mit 
einem Übergabevertrag beurkundeten Vertrag mit 
einem weichenden, den Hof nicht übernehmenden 
Erben, dem einzelne Grundstücke übertragen wer-
den, sofern die Grundstücke zum land- und forst-
wirtschaftlichen Vermögen im Sinne des Bewer-
tungsgesetzes gehören. 

Die Hofnachfolge wird auch durch Verfügungen 
von Todes wegen in der Form des Erbvertrages 
oder des Testaments geregelt, insbesondere wenn 
der Hofinhaber den Hof noch selbst bewirtschaften 
will und seine Abkömmlinge aufgrund ihres Alters 
den Hof noch nicht übernehmen können. Nicht sel-
ten werden auch Erb- und Hofübergabevertrag in 
einer Verhandlung beurkundet. Der Geschäftswert 
für die notarielle Beurkundung einer Verfügung 
von Todes wegen bestimmt sich gemäß § 46 Abs. 4 
KostO bei Verfügungen über den ganzen Nachlaß 
oder über einen Bruchteil davon nach dem Wert 
des nach Abzug der Verbindlichkeiten verbleiben-
den reinen Vermögens oder nach dem Wert des 
entsprechenden Bruchteils des reinen Vermögens. 
Da dieses .Vermögen unter Anwendung des § 19 
KostO zu ermitteln ist, wird nach der vorgeschlage-
nen Regelung der Wert des land- oder forstwirt-
schaftlichen Betriebes nach dem Vierfachen des 
Einheitswertes bestimmt. 

Durch die Fassung „oder die Fortführung des Be-
triebes in sonstiger Weise einschließlich der Abfin-
dung weichender Erben betrifft" wird klargestellt, 
daß die vorangegangene Aufzählung nicht ab- 
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schließend ist. Im Einzelfall kann die Beurkundung 
eines Ehevertrages ein Geschäft sein, das von der 
Neuregelung erfaßt wird. Die Übertragung einzel-
ner zu einem land- oder forstwirtschaftlichen Be-
trieb mit Hofstelle gehörender Grundstücke zur 
Abfindung eines weichenden Erben, der den Hof 
nicht übernehmen so ll, und ein Erb- oder Pflicht-
teilsverzichtsvertrag werden von der neuen Vor-
schrift erfaßt, wenn diese Verträge zwar nicht zu-
sammen mit einem Hofübergabevertrag beurkun-
det werden, aber doch mit der Hofnachfolgerege-
lung durch den Inhaber des land- oder forstwirt-
schaftlichen Bet riebes in engem Zusammenhang 
stehen. Wird im Zusammenhang mit einer Erbaus-
einandersetzung, die eine Hofübergabe zum Ge-
genstand hat, eine Pflegerbestellung erforderlich 
(§§ 1909 ff. BGB), so kann auch dies ein Geschäft 
sein, das von der Neuregelung erfaßt wird. 

3. Nach der vorgeschlagenen Gesetzesänderung soll 
bei einem Geschäft, das die Fortführung eines 
land- oder forstwirtschaftlichen Bet riebes mit Hof-
stelle betrifft, nur das land- und forstwirtschaftliche 
Vermögen im Sinne des Bewertungsgesetzes nach 
dem Vierfachen des Einheitswertes bewertet wer-
den. Die Verweisung auf das Bewertungsgesetz 
dient der Abgrenzung. Nach § 33 Abs. 1 Satz 1 
BewG gehören zum land- und forstwirtschaftlichen 
Vermögen alle Wirtschaftsgüter, die einem Betrieb 
der Land- und Forstwirtschaft dauernd zu dienen 
bestimmt sind. Was zum land- und forstwirtschaft-
lichen Vermögen gehört, wird in §§ 33 bis 63 und 
69 BewG näher festgelegt. Es erscheint gerechtfer-
tigt, daß die vorgeschlagene Neuregelung auf die-
sen vom Gesetzgeber unter Berücksichtigung der 
Belange der Landwirtschaft besonders geregelten 
Bereich beschränkt bleibt. 

4. Durch den zweiten Halbsatz werden Absatz 2 
Satz 2 und 3 und Absatz 3 für entsprechend an

-

wendbar erklärt. Da der Einheitswert an den Be-
trieb als wirtschaftliche Einheit anknüpft, muß bei 
Geschäften, die nicht den Bet rieb insgesamt betref-
fen, der Wert des Anteils entsprechend § 19 Abs. 3 
KostO geschätzt werden (so auch bisher in diesen 
Fällen). 

Zu Nummer 2 (§ 107 Abs. 2 und 3 KostG) 

Die Änderungen stellen sicher, daß bei einem zum 
Nachlaß gehörenden land- oder forstwirtschaftlichen 
Betrieb mit Hofstelle § 19 Abs. 4 KostO Anwendung 
findet. 

Artikel 2 

Der Geschäftswert in den in § 20 Satz 1 HöfeVfO an-
geführten Verfahren bestimmt sich nach dem Wert 
des Hofes. Wegen der Berechnung dieses Wertes ver-
weist § 20 Satz 2 HöfeVfO auf die Vorschriften des 
§ 19 Abs. 2 und 3 KostO. Nach der vorgeschlagenen 
Änderung soll der Wert nunmehr nach § 19 Abs. 4 
KostO bestimmt werden. 

Artikel 3 

Die Vorschrift enthält die übliche Berlin-Klausel. 

Artikel 4 

Die Bestimmung regelt das Inkrafttreten des Geset-
zes. 
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Anlage 

Entschließung 

Der Bundesrat ist der Auffassung, daß der Geschäfts-
wert für Übergabe land- oder forstwirtschaftlicher 
Grundstücke so zu bestimmen ist, daß eine bundes-
weit einheitliche Anwendungspraxis gewährleistet ist 
und die entstehenden Gerichts- und Notargebühren 
keinen Hinderungsgrund für eine rechtzeitige Be-
triebsübergabe auf die nachfolgende Generation dar-
stellen. Er ist ferner der Auffassung, daß zur Errei-
chung des damit definierten Ziels eine Gesetzesände-
rung erforderlich ist und daß die in dem Gesetzent-
wurf vorgeschlagene Pauschalierung des Geschäfts-
wertes in Höhe des Vierfachen des Einheitswertes bei 
landwirtschaftlichen Bet rieben zu angemessenen Er-
gebnissen führt. 

Der Bundesrat ist jedoch der Auffassung, daß im wei-
teren Verlauf des Gesetzgebungsverfahrens noch zu 
prüfen sein wird, in welcher Weise den Besonderhei-
ten Rechnung getragen werden kann, die sich bei der 
Übertragung von Spezialbetrieben wie z. B. Garten-
baubetrieben u. a. daraus ergeben, daß das Verhältnis 
zwischen Einheitswert und Verkehrswert ganz erheb-
lich von dem entsprechenden Verhältnis bei anderen 
landwirtschaftlichen Bet rieben abweichen kann. Des 
weiteren wird zu prüfen sein, ob es im Interesse der 
Gleichbehandlung gleicher Sachverhalte geboten ist, 
Teilbetriebe in die zu treffende Neuregelung einzube-
ziehen. 
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Anlage 2 

Stellungnahme der Bundesregierung 

Die Bundesregierung begrüßt die Zielsetzung des Ge-
setzentwurfs. Sie ist ebenfalls der Auffassung, daß die 
regional unterschiedliche Kostenbelastung bei der 
Übergabe land- oder forstwirtschaftlicher Bet riebe 
beseitigt werden muß. Dabei ist sowohl dem öffentli-
chen Interesse an der Erhaltung leistungsfähiger Höfe 
in bäuerlichen Familien als auch der Freiheit der Be-
rufsausübung der Notare Rechnung zu tragen. 

Der Entwurf bestimmt den vierfachen Einheitswert als 
festen Maßstab für die Bewertung des land- und forst-
wirtschaftlichen Vermögens im Sinne des Bewer-
tungsgesetzes, sofern das Geschäft die Überlassung 
eines land- oder forstwirtschaftlichen Bet riebes mit 
Hofstelle oder die Fortführung des Bet riebes in sonsti-
ger Weise betrifft. Diese Regelung würde insgesamt 
zu einer regional unterschiedlichen Reduzierung der 
nach geltendem Recht ermittelten Geschäftswerte 
und damit überwiegend zu einer Ermäßigung der Ge-
bühren — in erster Linie zu Lasten der Notare, aber 
auch zu Lasten der Justizhaushalte der Länder — füh-
ren. 

§ 19 Abs. 1 der Kostenordnung geht von dem Grund-
satz aus, daß der der Gebührenbemessung zugrunde 
zu legende Wert einer Sache sich nach ihrem gemei-
nen Wert (Verkehrswert) bestimmt. Nach Absatz 2 
dieser Vorschrift ist für die Bewertung von Grundbe-
sitz der letzte Einheitswert dann maßgebend, sofern 
ein höherer, näher an dem Verkehrswert liegender 
Wert nicht festgestellt werden kann. Die vorgeschla-
gene Regelung weicht zugunsten der Inhaber oder 
Übernehmer land- oder forstwirtschaftlicher Bet riebe 
von diesem Grundsatz ab. Sie läuft damit überwie-
gend auf eine Gebührenermäßigung zu Lasten der 
Notare hinaus, deren Zulässigkeit an den Anforderun-
gen gemessen werden muß, die das Bundesverfas-
sungsgericht in seiner Entscheidung vom 1. März 
1978 zu § 144 Abs. 3 der Kostenordnung (BVerfGE 47, 
285) aufgestellt hat. 

Das Bundesverfassungsgericht macht eine Gebühren-
ermäßigung davon abhängig, daß sie sich mit sachge-
mäßen und vernünftigen Erwägungen des Gemein-
wohls begründen läßt, nach Art und Ausmaß geeignet 
und erforderlich ist, um den vom Gesetzgeber erstreb-
ten Zweck zu erreichen, und eine Gesamtabwägung 
zwischen der Schwere des Eingriffs und dem Gewicht 
der ihn rechtfertigenden Gründe ergibt, daß die 
Grenze der Zumutbarkeit noch gewahrt ist. 

Der vorliegende Entwurf begünstigt ohne Differenzie-
rung Geschäfte, die die Fortführung eines Bet riebes 
betreffen. Ob eine generelle Entlastung notwendig ist, 
um der agrarpolitischen Zielsetzung Rechnung zu tra-
gen, bedarf noch der Prüfung im weiteren Verlauf des 
Gesetzgebungsverfahrens. 

Ob die Grenze der Zumutbarkeit noch gewahrt ist, 
hängt sehr weitgehend von dem Umfang ab, in dem 
die Berufstätigkeit der Notare beeinträchtigt wird. 

Hierzu liegen der Bundesregierung derzeit noch 
keine so vollständigen Erkenntnisse vor, daß eine ab-
schließende Beurteilung möglich ist. Soweit die Län-
der Angaben über das Verhältnis zwischen den steu-
erlichen Einheitswerten und den nach geltendem 
Recht festgesetzten Geschäftswerten gemacht haben, 
ergibt sich für die Auswirkung des Gesetzentwurfs auf 
die Geschäftswerte und die Gebühren etwa das fol-
gende Bild: 

durchschnittliche Ermäßigung 

der Gebühren 
(bei einem an- 

Bundesland des genommenen 
Wert von Geschäfts- 800 000 DM averts um nach gelten- 

dem Recht) 
um 

Hamburg 	 20 % 18 % 

Schleswig-Holstein 	 25 % 23 

Niedersachsen 	 52 % 46 % 

Nordrhein-Westfalen 	 52 % 46 

Rheinland-Pfalz 	 64 % 57 

Hessen 	 76 % 69 % 

Bayern 	 83 % 76 % 

In den Ländern Rheinland-Pfalz, Hessen und Bayern 
überschreitet die Ermäßigung den vom Bundesverfas-
sungsgericht im Rahmen der Gebührenermäßigung 
nach § 144 Abs. 3 der Kostenordnung noch für vertret-
bar gehaltenen Ermäßigungssatz von 50 % zum Teil 
erheblich. 

Das mit einer solchen Regelung verbundene verfas-
sungsrechtliche Risiko wird ganz wesentlich davon 
abhängig sein, zu welchem Anteil die betroffenen 
Geschäfte am Gesamtumsatz der Notare beteiligt sind 
und welche Umsatzeinbußen folglich bei ihnen zu 
befürchten sind. Dabei reicht eine alle Notare betref-
fende Durchschnittsbetrachtung nicht aus, vielmehr 
ist auf die Auswirkungen in solchen Bezirken abzu-
stellen, in denen die in Frage kommenden Geschäfte 
typischerweise eine erhebliche Rolle spielen. 

Nach einer Mitteilung der Bundesnotarkammer hat 
eine erste Befragung von etwa 30 Notaren im ländli-
chen Bereich Bayerns einen Umsatzanteil zwischen 
20 % und 30 % ergeben. Nach einer stichprobenarti-
gen Erhebung in Hessen ist eine größere Zahl von 
Praxen mit einem Umsatzanteil von über 30 % betrof-
fen. Das Bundesverfassungsgericht hält eine Berufs-
ausübungsregelung bei einem solchen Anteil am Ge-
samtumsatz für derart weitgehend, daß sie sich nicht 
mehr mit der Überlegung rechtfertigen läßt, bei staat-
lich gebundenen Berufen komme es nicht auf einzelne 
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Amtshandlungen, sondern auf die Angemessenheit 
des Gesamteinkommens an. Die Ermittlung der ge-
naueren zahlenmäßigen Auswirkungen der vorge-
schlagenen Regelung erfordert detaillierte Erhebun

-

gen, die nur mit Hilfe der Notare möglich sind. Die 
Bundesregierung wird im Verlauf des Gesetzge-
bungsverfahrens um entsprechende Erkenntnisse be-
müht sein. 




